
 
Informationen zur Änderung des Waffengesetzes 
 
Die Bestimmungen des revidierten Waffengesetzes und der Waffenverordnung des Bundes sind ab dem 15. August 2019 in Kraft gesetzt worden. 
Der Erwerb von halbautomatischen Waffen mit grossen Magazinen und halbautomatischen Handfeuerwaffen, welche unter 60 cm kürzbar sind, wird neu 
durch die Fachstelle Waffen geprüft und je nach Ergebnis mit einer Ausnahmebewilligung bewilligt. Für den Erwerb dieser verbotenen Waffen ist eine 
Ausnahmebewilligung der Fachstelle WS notwendig. Bitte wenden Sie sich an die Fachstelle: 
 
Kantonspolizei Zürich, SPSA-BA-WS, Postfach, 8021 Zürich 
044 247 27 25, waffen-sprengstoffe@kapo.zh.ch, waffengesuche@kapo.zh.ch 
 

Bisher Neu 
 

Meldepflichtige Waffen 
 

Karabiner, Sport- und Jagdgewehre 

Bewilligungspflichtige Waffen 
 

Revolver, Pumpaction, erlaubte Pistolen, erlaubte 
Halbautomaten 

Verbotene Waffen 
 

Serienfeuerwaffen, Halbautomaten mit grossen 
Magazinen, Halbautomaten kürzbar unter 60cm 
 

Vertrag (Privatperson) Waffenerwerbsschein (Gemeinde) Kant. Ausnahmebewilligung (Fachstelle WS) 

 
 

 



 


